
Änderungsanträge zur Rente 
 
Von Wolfgang Strengmann-Kuhn, beschlossen von der BAG Sozialpolitik 
 
Antrag 1:  
Zeile 233 ersetzen durch 
 
Für eine umfassende Reform der Altersicherung zu einer Grünen BürgerInnenrente: 
BürgerInnenversicherung – eigenständige Sicherung – Garantierente 
 
15:3:1 
 
Antrag 2: 
Einfügen nach Zeile 238 nach „….Migrationshintergrund.“ 
 
Vor allem Menschen mit unterbrochenen Erwerbsbiographien, Teilzeiterwerbstätige und viele 
Selbständige sind ungenügend abgesichert. Wir setzen deswegen auf ein Alterssicherungssystem, 
das nachhaltig finanziert wird und allen Individuen eine eigenständige Rente gewährt, die vor Armut 
schützt.  
 
17:1:2 
 
Antrag 3: 
Zeile 245 (nach „bleiben.“) bis 252 ersetzen durch: 
 
Sie schützt aber nur unzureichend vor Armut. Wir wollen, dass jede Rentnerin und jeder Rentner eine 
eigenständige Garantierente erhält. Dazu werden unzureichende Rentenansprüche auf ein 
Mindestniveau aufgestockt. Verdeckte Armut im Alter ist immer noch weit verbreitet ist, deshalb soll 
die Aufstockung automatisch und ohne Antrag erfolgen. Die Garantierente soll bereits für die jetzigen 
Rentnerinnen und Rentner eingeführt werden, denn Armut im Alter und eine unzureichende Rente – 
insbesondere von Frauen - sind schon jetzt ein Problem.  
 
Einstimmig 
 
Antrag 4 (Alternative zur Alternative B: Bürgerversicherung): 
Zeile 262 bis 267 (bis „… werden.“) ersetzen durch: 
 
Wir streben auch für die Rentenversicherung eine BürgerInnenversicherung an, in die alle 
Erwachsenen unabhängig vom Erwerbsstatus mit Beiträgen auf alle Einkommen für Alle einzahlen. 
Dadurch wird die Finanzierungsbasis verbreitert, unterbrochene Versicherungsverläufe werden 
geschlossen und alle Bevölkerungsgruppen erhalten eine Alterssicherung nach gleichen Regeln für 
Alle.  
 
15:1:2 
 
Antrag 5 (getrennt von Antrag 4 abzustimmen): 
Einfügen nach Zeile 267: 
 
Menschen mit hohem Einkommen sollen sich in solidarischer Weise an der Finanzierung der 
Rentenversicherung beteiligen. Die bisherige Beitragsbemessungsgrenze soll deshalb erhöht werden, 
ohne dass die Ansprüche in gleichem Maße steigen. Dadurch sinkt der Beitragssatz für die 
Rentenversicherung, kleine und mittlere Einkommen werden entlastet und die Finanzierungsbasis der 
Rentenversicherung wird verbreitert. 
 
16:2:1 
 


